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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.04.1988

Norm

MRG §37 Abs4

Rechtssatz

Ergibt sich im Verfahren nur ein Teil des Rückforderungsanspruchs und des Zinsanspruchs, so bestehen keine

Bedenken dagegen, nur hinsichtlich dieses Teiles eine Exekutionstitel zu schaffen.

Entscheidungstexte

5 Ob 37/88
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